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Geltende Setzung

Abschnitt A: Grundlagen

§§ 1-3 ...

§ 4 Rechte und Pflichten der Piraten

(1) Jeder Pirat hat das Recht und die Pflicht,
im Rahmen dieser Satzung und der Satzung
seines Landesverbandes die Zwecke der Pi-
ratenpartei Deutschland zu fördern und sich
an der politischen und organisatorischen Ar-
beit der Piratenpartei Deutschland zu betei-
ligen. Jeder Pirat hat das Recht an der poli-
tischen Willensbildung, an Wahlen und Ab-
stimmungen im Rahmen der Satzung teilzu-
nehmen. In Vorstandspositionen der Piraten-
partei Deutschland dürfen nur Mitglieder der
Piratenpartei Deutschland gewählt werden;
in Vorstandspositionen der nachgeordneten
Gliederungen dürfen nur Mitglieder der Pira-
tenpartei der entsprechenden Gliederung ge-
wählt werden. (Passives Wahlrecht). Für den
Bundesvorstand ist die Mitgliedschaft in ei-
ner weiteren Partei ausgeschlossen. Eine Äm-
terkumulation ist nur in den Fällen zulässig,
in denendieMitgliederversammlung der Glie-
derung dies für den konkreten Einzelfall expli-
zit beschließt.

(2-5) ...

§§ 5-17 ...

Abschnitt C: Schiedsgerichtsordnung

§ 1 ...

§ 2 Schiedsgericht

(1-2) ...

Satzung gemäß Antrag

Abschnitt A: Grundlagen

§§ 1-3 ...

§ 4 Rechte und Pflichten der Piraten

(1) Jeder Pirat hat das Recht und die Pflicht,
im Rahmen dieser Satzung und der Satzung
seines Landesverbandes die Zwecke der Pi-
ratenpartei Deutschland zu fördern und sich
an der politischen und organisatorischen Ar-
beit der Piratenpartei Deutschland zu betei-
ligen. Jeder Pirat hat das Recht an der poli-
tischen Willensbildung, an Wahlen und Ab-
stimmungen im Rahmen der Satzung teilzu-
nehmen. In Vorstandspositionen der Piraten-
partei Deutschland dürfen nur Mitglieder der
Piratenpartei Deutschland gewählt werden;
in Vorstandspositionen der nachgeordneten
Gliederungen dürfen nur Mitglieder der Pira-
tenpartei der entsprechenden Gliederung ge-
wählt werden. (Passives Wahlrecht). Für den
Bundesvorstand ist die Mitgliedschaft in ei-
ner weiteren Partei ausgeschlossen. Bei der
Kandidatur für ein Amt sind bereits bekleide-
te Ämter bekanntzugeben.

(2-5) unverändert

§§ 5-17 ...

Abschnitt C: Schiedsgerichtsordnung

§ 1 ...

§ 2 Schiedsgericht

(1-2) unverändert

(2a) Der Richter hat über den Hergang bei der
Beratung und Abstimmung auch nach Beendi-
gung seines Amtes zu schweigen.
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(3) ...

(4) Während eines Verfahrens haben Richter
ihre Arbeit außerhalb des Richtergremiums
nicht zu kommentieren. Mit der Annahme ih-
res Amtes verpflichten sich die Richter, alle
Vorgänge, die ihnen in dieser Eigenschaft be-
kannt werden, auch über ihre Amtszeit hinaus
vertraulich zu behandeln, soweit diese Ord-
nung nicht etwas anderes vorsieht.

(5-6) ...

§ 3 Richterwahl

(1-3) ...

(4) Für das Bundesschiedsgericht werden ab-
weichend von Absatz 1 mindestens fünf Rich-
ter gewählt. Diese Zahl kann durch Beschluss
der Mitgliederversammlung erhöht werden.

(5) Schiedsgerichtswahlen finden mindestens
in jedem zweiten Kalenderjahr statt. Durch
Satzungsbestimmung kann hiervon abgewi-
chen werden. Nachwahlen führen zu kei-
ner Amtszeitverlängerung. Das Schiedsgericht
bleibt bis zur abgeschlossenen Wahl eines
neuen Schiedsgerichts im Amt.

(6-10) ...

(3) unverändert

(4) Der Richter ist über alle ihm ausschließ-
lich aus seiner amtlichen Tätigkeit bekanntge-
wordenen Tatsachen, deren Geheimhaltung
zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im
überwiegenden Interesse der Verfahrensbe-
teiligten geboten ist, gegenüber jedem, dem
er über solche Tatsachen nicht eine dienstli-
che Mitteilung zu machen hat, zur Verschwie-
genheit verpflichtet.

(5-6) unverändert

§ 3 Richterwahl

(1-3) unverändert

(4) aufgehoben

(5) Schiedsgerichtswahlen finden mindestens
in jedem zweiten Kalenderjahr statt. Durch
Satzungsbestimmung kann hiervon abgewi-
chen werden. Nachwahlen führen zu kei-
ner Amtszeitverlängerung. Das Schiedsgericht
bleibt bis zur abgeschlossenen Wahl eines
neuen Schiedsgerichtes im Amt.

(6-10) unverändert
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(11) Ist das Bundesschiedsgerichtmit mindes-
tens 6 Richtern besetzt, so kann es durch Ge-
schäftsordnung ein Kammersystem einrich-
ten. Es sind dabei 2 Spruchkammern mit je
mindestens 3 Richtern zu bilden, die so-
dann jeweils alleine die Funktion des Bun-
desschiedsgerichtes übernehmen. Die erste
Kammer wird von dem Vorsitzenden des Bun-
desschiedsgerichtes als Vorsitzenden gelei-
tet. Die zweite Kammer wählt aus ihren Rei-
hen einen Kammervorsitzenden. Beide Kam-
mern zusammen bilden dann den Senat des
Bundesschiedsgerichtes, dem der Vorsitzen-
de des Bundesschiedsgerichtes vorsteht. Die
Geschäftsordnung legt Regelungen zur Ver-
teilung der Richter und Verfahren auf die
Kammern fest, es gilt die Fassung zum Anru-
fungszeitpunkt. Für Verfahren mit grundsätz-
licher Bedeutung oder besonders schwieri-
ger Sachlage kann die zuständige Kammer das
Verfahren an den Senat übertragen. Der Be-
schluss dazu ist unanfechtbar. Die Geschäfts-
ordnung kann auch vorsehen, dass in be-
stimmten Fällen trotz Bestehens von Spruch-
kammern der Senat zuständig ist. Die Ge-
schäftsordnung kann eine von § 3 Abs. 2
abweichende, kammerspezifische Rangfolge
für Ersatzrichter festlegen. Insbesondere kann
die Geschäftsordnung vorsehen dass Ersatz-
richter in der Rangfolge vor den in der an-
deren Kammer tätigen Richtern nachrücken.
Fällt die Zahl der Richter im Bundesschieds-
gericht auf unter 6, entfallen die Spruchkam-
mern und die verbliebenen Richter entschei-
den gemeinschaftlich.

(11) Das Bundesschiedsgericht kann durch
Geschäftsordnung ein Kammersystem ein-
richten. Es sind dabei 2 Spruchkammern mit
je 3 Richtern zu bilden, die sodann jeweils
alleine die Funktion des Bundesschiedsge-
richtes übernehmen. Die erste Kammer wird
von dem Vorsitzenden des Bundesschiedsge-
richtes als Vorsitzenden geleitet. Die zweite
Kammer wählt aus ihren Reihen einen Kam-
mervorsitzenden. Beide Kammern zusammen
bilden dann den Senat des Bundesschieds-
gerichtes, dem der Vorsitzende des Bundes-
schiedsgerichtes vorsteht. Die Geschäftsord-
nung legt Regelungen zur Verteilung der Rich-
ter undVerfahren auf die Kammern fest, es gilt
die Fassung zum Anrufungszeitpunkt. Für Ver-
fahren mit grundsätzlicher Bedeutung oder
besonders schwieriger Sachlage kann die zu-
ständige Kammer das Verfahren an den Senat
übertragen. Der Beschluss dazu ist unanfecht-
bar. Die Geschäftsordnung kann auch vorse-
hen, dass in bestimmten Fällen trotz Beste-
hens von Spruchkammern der Senat zustän-
dig ist. Die Geschäftsordnung kann eine von
§ 3 Abs. 2 abweichende, kammerspezifische
Rangfolge für Ersatzrichter festlegen. Insbe-
sondere kann die Geschäftsordnung vorse-
hen dass Ersatzrichter in der Rangfolge vor
den in der anderen Kammer tätigen Richtern
nachrücken. Fällt die Zahl der Richter im Bun-
desschiedsgericht auf unter 6, entfallen die
Spruchkammern und die verbliebenen Rich-
ter entscheiden gemeinschaftlich.

§ 3a Wahl des Bundesschiedsgerich-
tes

(1) Für das Bundesschiedsgericht werden ab-
weichend von § 3 Absatz 1 sechs Richter und
mindestens zwei Ersatzrichter gewählt.

(2) Der Bundesparteitag wählt jährlich drei
Richter und mindestens einen Ersatzrichter.

| |



Große Schiedsgerichtsordnungsänderung 4

§ 4 Besetzung

(1) ...

(2) Ein befangener oder ausgeschlossener
Richter wird durch den in der Rangfolge
nächsten Ersatzrichter ersetzt. Die Verfah-
rensbeteiligten sind darüber in Kenntnis zu
setzen.

(3) Nimmt ein Richter vorübergehend auf-
grund von Krankheit oder Urlaub nicht am
Verfahren teil, so wird er für diesen Zeitraum
vom in der Rangfolge nächsten Ersatzrichter
vertreten. Bei Vertretung während der letzten
mündlichen Verhandlung wirkt statt des Rich-
ters der Vertreter am Urteil mit.

(4) ...

§ 5 Befangenheit

(1) Ein Richter ist von Amts wegen von der
Ausübung des Richteramts ausgeschlossen:

1. in Sachen, in denen er selbst Partei ist;

(3) Bei der ersten Wahl werden sechs Richter
und mindestens zwei Ersatzrichter gewählt.
Die zum ersten Mal ausscheidenden Mitglie-
der werden durch Los bestimmt.

(4) Scheiden vor der Wahl Richter aus, für die
turnusgemäß keine Nachfolger zu wählen wä-
ren, erhöht sich die Anzahl der zu wählenden
Richter entsprechend. In diesem Fall werden
die zur nächsten Wahl ausscheidenden Rich-
ter unter den neu gewählten Richtern durch
Los so bestimmt, dass bei dieser drei Richter
zu wählen sind.

(5) Das Los über die ausscheidenden Richter
nach den Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz
2 wird unmittelbar nach der Wahl öffentlich
gezogen.

(6) Ersatzrichter rücken nur für die Richter
nach, die für die gleiche Amtszeit gewählt
wurden.

§ 4 Besetzung

(1) unverändert

(2) Ein befangener oder ausgeschlossener
Richter oder ein Richter, der auf Grund von
Krankheit oder Urlaub nicht amVerfahren teil-
nimmtwird durch den in der Rangfolge nächs-
ten Ersatzrichter ersetzt. Die Verfahrensbetei-
ligten sind darüber in Kenntnis zu setzen.

(3) aufgehoben

(4) unverändert

§ 5 Befangenheit

(1) Ein Richter ist von Amts wegen von der
Ausübung des Richteramts ausgeschlossen:
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2. in Sachen seines Ehe- oder Lebenspart-
ners, auch wenn die Ehe oder die Le-
benspartnerschaft nicht mehr besteht;

3. in Sachen einer Person, mit der er ver-
wandt oder verschwägert ist oder war;

4. in Sachen eines Organs, denen eine un-
ter 1.-3. genannte Person angehört;

5. in Sachen in denen er als Prozessbe-
vollmächtigter oder Beistand einer Par-
tei bestellt oder als gesetzlicher Vertre-
ter einer Partei auftzutreten berechtigt
oder berechtigt gewesen ist;

6. in Sachen, in denen er als Zeuge oder
Sachverständiger vernommen oder zu
vernehmen ist;

7. in Sachen, die Beschlüsse betreffen,
in denen er als Mitglied eines Partei-
schiedsgerichtes oder eines Vorstandes,
Berater des beschlussfassenden Organs,
Antragsteller oder sonst an der Ausar-
beitung des Antrags- bzw. Beschlusstex-
tes beteiligt war;

8. in Sachen in denen er an einer Schlich-
tung oder einem anderen Verfahren der
Konfliktbeilegung außerhalb der Partei-
gerichtsbarkeit mitgewirkt hat.

Das Gericht stellt das Ausscheiden durch
Beschluss ohne Mitwirkung der betroffenen
Richter fest.

1. in Sachen, in denen er selbst Verfahrens-
beteiligter ist;

2. in Sachen seines Ehe- oder Lebenspart-
ners, auch wenn die Ehe oder die Le-
benspartnerschaft nicht mehr besteht;

3. in Sachen einer Person, mit der er in ge-
rader Linie verwandt oder verschwägert,
in der Seitenlinie bis zum dritten Grad
verwandt oder bis zumzweitenGrad ver-
schwägert ist oder war

4. in Sachen eines Vorstandes, denen eine
unter 1.-3. genannte Person angehört;

5. in Sachen in denen er als Prozessbevoll-
mächtigter oder Beistand eines Verfah-
rensbeteiligten bestellt oder als gesetz-
licher Vertreter einer Partei auftzutreten
berechtigt oder berechtigt gewesen ist;

6. in Sachen, in denen er als Zeuge oder
Sachverständiger vernommen oder zu
vernehmen ist;

7. in Sachen, die Beschlüsse betreffen,
in denen er als Mitglied eines Partei-
schiedsgerichtes oder eines Vorstandes,
Berater des beschlussfassenden Organs,
Antragsteller oder sonst an der Ausar-
beitung des Antrags- bzw. Beschlusstex-
tes beteiligt war;

8. in Sachen in denen er an einer Schlich-
tung oder einem anderen Verfahren der
Konfliktbeilegung außerhalb der Partei-
gerichtsbarkeit mitgewirkt hat.

Das Gericht stellt das Ausscheiden durch
Beschluss ohne Mitwirkung der betroffenen
Richter fest.
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(2) Richter können wegen der Besorgnis der
Befangenheit und in den Fällen des Absatz 1
abgelehnt werden. Wegen Besorgnis der Be-
fangenheit findet die Ablehnung statt, wenn
ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrau-
en gegen die Unparteilichkeit eines Richters
zu rechtfertigen. Richter sind verpflichtet alle
Umstände anzuzeigen, welche die Ablehnung
nach Satz 1 tragen können. Eine Partei kann
einen Richter nicht mehr ablehnen, wenn sie
sich bei ihm, ohne den ihr bekannten Ableh-
nungsgrund geltend zu machen, in eine Ver-
handlung eingelassen oder Anträge gestellt
hat.

(3-5) ...

(6) Gegen den Beschluss, durch den die Ab-
lehnung für begründet erklärt wird, findet
kein Rechtsmittel statt. Gegen den Beschluss,
durch den die Ablehnung für unbegründet
erklärt wird, findet die sofortige Beschwerde
mit einer Frist von 14 Tagen zum übergeord-
neten Gericht statt. Bei einem ablehnenden
Beschluss gegen die Ablehnung eines Rich-
ters des Bundesschiedsgerichts durch eine
Spruchkammer des Bundesschiedsgerichts ist
die sofortige Beschwerde zur jeweils an-
deren Spruchkammer des Bundesschiedsge-
richts zulässig. Eine Entscheidung über ein
Ablehnungsgesuch nach Absatz 5 durch den
Senat des Bundesschiedsgerichts ist in jedem
Fall unanfechtbar.

§ 6 Zuständigkeit

(1-3) ...

(4) Für Parteiausschlussverfahren und Ein-
sprüche gegen Ordnungsmaßnahmen ist
erstinstanzlich das Landesschiedsgericht des
Landesverbandes zuständig, bei dem der
Betroffene Mitglied ist.

(5-9) ...

(2) Richter können wegen der Besorgnis der
Befangenheit und in den Fällen des Absatz 1
abgelehnt werden. Wegen Besorgnis der Be-
fangenheit findet die Ablehnung statt, wenn
ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrau-
en gegen die Unparteilichkeit eines Richters
zu rechtfertigen. Richter sind verpflichtet al-
le Umstände anzuzeigen, welche die Ableh-
nung nach Satz 1 tragen können. Ein Verfah-
rensbeteiligter kann einen Richter nicht mehr
ablehnen, wenn er sich bei ihm, ohne den ihr
bekannten Ablehnungsgrund geltend zu ma-
chen, in eine Verhandlung eingelassen oder
Anträge gestellt hat.

(3-5) unverändert

(6) Gegen den Beschluss, durch den die Ab-
lehnung für begründet erklärt wird, findet
kein Rechtsmittel statt. Gegen den Beschluss,
durch den die Ablehnung für unbegründet
erklärt wird, findet die sofortige Beschwerde
statt. Bei einem ablehnenden Beschluss ge-
gen die Ablehnung eines Richters des Bun-
desschiedsgerichts durch eine Spruchkam-
mer des Bundesschiedsgerichts ist die sofor-
tige Beschwerde zur jeweils anderen Spruch-
kammer des Bundesschiedsgerichts zulässig.

§ 6 Zuständigkeit

(1-3) unverändert

(4) Für Parteiausschlussverfahren und Ein-
sprüche gegen Ordnungsmaßnahmen ist
erstinstanzlich das Landesschiedsgericht des
Landesverbandes zuständig, bei dem der
Betroffene Mitglied ist. Ist der Betroffene
in keinem Landesverband Mitglied, ist das
Landesschiedsgericht Nordrhein-Westfalen
erstinstanzlich zuständig.

(5-9) unverändert
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(10) Schiedsgerichte, denen nach Absatz 6
oder Absatz 9 Zuständigkeiten übertragen
werden, sollen vor der Übertragung angehört
werden. Bei der Übertragung ist insbesondere
ihre Besetzung und ihre Auslastung durch be-
reits anhängige und zu erwartende Verfahren
zu berücksichtigen.

§ 7 Schlichtung

(1) Eine Anrufung des Schiedsgerichts erfor-
dert einen vorhergehenden Schlichtungsver-
such.

(2) Der Schlichtungsversuch wird von den
Parteien in eigener Verantwortung ohne Mit-
wirkung der Gerichte durchgeführt. Haben
die Gebietsverbände Schlichtungspiraten ge-
wählt, so ist einer dieser Schlichtungspiraten
anzurufen. Ansonsten sollen sich die Partei-
en auf eine Schlichtungsperson einigen. Ein
Schlichtungsversuch gilt spätestens nach er-
folglosem Ablauf von drei Monaten nach des-
sen Beginn als gescheitert.

(3) Ein Schlichtungsversuch ist nicht erforder-
lich bei Parteiausschlussverfahren, bei Ein-
sprüchen gegen Ordnungsmaßnahmen, bei
einer Berufung sowie in den Fällen, in de-
nen das Schiedsgericht die Eilbedürftigkeit
des Verfahrens, die Aussichtslosigkeit oder
das Scheitern der Schlichtung feststellt. Ent-
scheidungen des Schiedsgerichts hierzu sind
unanfechtbar.

(10) Gerichte, denen nach Absatz 6 oder Ab-
satz 9 Zuständigkeiten übertragen werden,
sollen vor der Übertragung angehört werden.
Bei der Übertragung ist insbesondere ihre Be-
setzung und ihre Auslastung durch bereits an-
hängige und zu erwartende Verfahren zu be-
rücksichtigen.

§ 7 Schlichtung

(1) Das Gericht soll in jeder Lage des Verfah-
rens auf eine gütliche Beilegung des Rechts-
streits oder einzelner Streitpunkte bedacht
sein.

(2) Der Verhandlung geht zumZweckeder güt-
lichen Beilegung des Rechtsstreits eine Güte-
verhandlung voraus, es sei denn, die Gütever-
handlung erscheint erkennbar aussichtslos.

(3) Das Gericht hat in der Güteverhandlung
den Sach- und Streitstandmit den Verfahrens-
beteiligten unter freier Würdigung aller Um-
stände zu erörtern und, soweit erforderlich,
Fragen zu stellen. Die erschienenen Verfah-
rensbeteiligten sollen hierzu persönlich ge-
hört werden.

(4) Erscheinen alle Verfahrensbeteiligten in
der Güteverhandlung nicht, soll das Ruhen
des Verfahrens angeordnet werden.

(5) Das Gericht kann die Verfahrensbeteilig-
ten für die Güteverhandlung sowie für weite-
re Güteversuche vor eine hierfür bestimmte,
nicht am Verfahren beteiligte und nicht ent-
scheidungsbefugte Person (Güterichter) ver-
weisen. Der Güterichter kann alle Methoden
der Konfliktbeilegung einschließlich der Me-
diation einsetzen.
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§ 8 Anrufung

(1-3) ...

(4) Die Anrufung muss binnen zwei Monaten
seit Bekanntwerden der Rechtsverletzung er-
folgen. Ein Einspruch gegen eine Ordnungs-
maßnahme muss spätestens am 14. Tag nach
Mitteilung des Beschlusses erhoben werden.
Ein Antrag auf Parteiausschluss soll in einem
angemessenen Zeitraum seit Bekanntwerden
des entscheidenden Vorfalls gestellt werden.
Wird ein Schlichtungsversuch durchgeführt,
so wird der Ablauf der Frist für die Dauer des
Schlichtungsversuchs gehemmt.

(5) ...

(6) Wird der Anrufung stattgegeben, so wird
das Verfahren eröffnet. Andernfalls erhält der
Antragsteller eine begründete Ablehnung mit
Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen die Ableh-
nung ist die sofortige Beschwerde mit ei-
ner Frist von 14 Tagen zum nächsthöheren
Schiedsgericht möglich. Dieses entscheidet
ohne Verhandlung über die Zulässigkeit der
Anrufung. Wird der Beschwerde stattgege-
ben, so wird das Verfahren am ursprünglichen
Schiedsgericht eröffnet.

(7) Schiedsgerichte sind keine Verfahrensbe-
teiligten.

§ 9 Eröffnung

(1-2) ...

(6) Ein gerichtlicher Vergleich kann auch da-
durch geschlossen werden, dass die Verfah-
rensbeteiligten dem Gericht einen schriftli-
chen Vergleichsvorschlag unterbreiten oder
einen schriftlichen Vergleichsvorschlag des
Gerichtes durch Schriftsatz gegenüber dem
Gericht annehmen. Das Gericht stellt das Zu-
standekommen und den Inhalt eines nach
Satz 1 geschlossenen Vergleichs durch Be-
schluss fest.

§ 8 Anrufung

(1-3) unverändert

(4) Die Anrufung muss binnen zwei Monaten
seit Bekanntwerden der Rechtsverletzung er-
folgen. Ein Einspruch gegen eine Ordnungs-
maßnahme muss spätestens am 14. Tag nach
Mitteilung des Beschlusses erhoben werden.
Ein Antrag auf Parteiausschluss soll in einem
angemessenen Zeitraum seit Bekanntwerden
des entscheidenden Vorfalls gestellt werden.

(5) unverändert

(6) Wird der Anrufung stattgegeben, so wird
das Verfahren eröffnet. Andernfalls erhält der
Antragsteller eine begründete Ablehnung mit
Rechtsbehelfsbelehrung. Gegen die Ableh-
nung findet die sofortige Beschwerde statt.
Wird der Beschwerde stattgegeben, so wird
das Verfahren am ursprünglichen Schiedsge-
richt eröffnet.

(7) aufgehoben

§ 9 Eröffnung

(1-2) unverändert

| |



Große Schiedsgerichtsordnungsänderung 9

(3) Ist ein Vorstand Verfahrensbeteiligter, so
bestimmt dieser einen Vertreter, der ihn bis
auf Widerruf vertritt. Ist eine Mitgliederver-
sammlung Antragsgegner, so wird ihr Vertre-
ter durch den Vorstand bestimmt.

(4) ...

§ 10 Verfahren

(1) ...

(2) Zur Aufklärung des Sachverhaltes kann das
Gericht jede Person einladen und befragen.
Alle Organe der Piratenpartei sind verpflich-
tet, einer Einladung des Gerichtes zu folgen
und dem Gericht Akteneinsicht zu gewähren.

(3) ...

(4) Nach Austausch von Antrag und Antrags-
erwiderung beraumt das Gericht eine fern-
mündliche Verhandlung an. Das Gericht hat
eingehendeAnträge der Beteiligten angemes-
sen zu berücksichtigen. Auf Antrag kann auch
schriftlich oder präsent verhandelt werden.
Bei Präsenzverhandlungen bestimmt das Ge-
richt den Verhandlungsort unter Berücksichti-
gung des Reiseaufwands von Beteiligten und
Richtern.

(5-7) ...

(3) Ist ein Organ Verfahrensbeteiligter, so be-
stimmt es einen Vertreter, der ihn bis auf
Widerruf vertritt. Ist eine Mitgliederversamm-
lung Verfahrensbeteiligte und hat sie keinen
Vertreter bestimmt, so wird ihr Vertreter durch
den Vorstand bestimmt.

(4) unverändert

(5) Verfahrensbeteiligte sind

1. Antragsteller

2. Antragsgegner und

3. Beigeladene, sofern sie dies beantragen.

§ 10 Verfahren

(1) unverändert

(2) Zur Aufklärung des Sachverhaltes kann das
Gericht jede Person einladen und befragen.
Alle Organe der Piratenpartei sind verpflich-
tet, einer Einladung des Gerichtes zu folgen
und dem Gericht Akteneinsicht zu gewähren.
Das Gericht darf Verschlusssachen einsehen.

(2a) Die Schiedsgerichte leisten gegenseitig
Amtshilfe und gewähren Akteneinsicht.

(3) unverändert

(4) Das Gericht beraumt grundsätzlich ei-
ne fernmündliche Verhandlung an. Es kann
mündliche Verhandlungen durchführen oder
im schriftlichen Verfahren entscheiden. Es
hat eingehende Anträge der Verfahrensbetei-
ligten angemessen zu berücksichtigen. Ent-
scheidungen des Gerichtes hierzu sind unan-
fechtbar.

(5-7) unverändert
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(8) Das Gericht kann das Ruhen des Verfah-
rens anordnen, wenn eine wesentliche Fra-
ge des Verfahrens Gegenstand eines staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens ist,
oder vor einem staatlichen Gericht oder einer
staatlichen Schiedsstelle anhängig ist oder
dies von einer der Parteien beantragt wird.

(9) Nach Ablauf von drei Monaten nach Ver-
fahrenseröffnung können die Verfahrensbe-
teiligten Beschwerde wegen Verfahrensver-
zögerung einlegen. In Eilsachen sowie nach
Zurückverweisung nach § 13 Abs. 5 SGO kann
die Beschwerde nach Ablauf von zwei Wo-
chen eingelegt werden. Die Beschwerde ist
beim Berufungsgericht und im Fall des Bun-
desschiedsgerichts bei der nicht befassten
Kammer einzulegen. Die Beschwerde kann
auch eingelegt werden, wenn nicht innerhalb
eines Monats nach Anrufung über die Verfah-
renseröffnung entschieden wurde. Das Beru-
fungsgericht bzw. die Berufungskammer kann
das Verfahren an sich ziehen.

§ 11 Einstweilige Anordnung

(8) Das Gericht kann das Ruhen des Verfah-
rens anordnen, wenn eine wesentliche Fra-
ge des Verfahrens Gegenstand eines staats-
anwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens ist,
oder vor einem staatlichen Gericht oder einer
staatlichen Schiedsstelle anhängig ist oder
dies von einem der Verfahrensbeteiligten be-
antragt wird.

(9) Nach Ablauf von drei Monaten nach Ver-
fahrenseröffnung können die Verfahrensbe-
teiligten Beschwerde wegen Verfahrensver-
zögerung einlegen. In Eilsachen sowie nach
Zurückverweisung nach § 13 Abs. 5 SGO kann
die Beschwerde nach Ablauf von zwei Wo-
chen eingelegt werden. Die Beschwerde ist
beim Berufungsgericht und im Fall des Bun-
desschiedsgerichts bei der nicht befassten
Kammer einzulegen. Die Beschwerde kann
auch eingelegt werden, wenn nicht innerhalb
eines Monats nach Anrufung über die Ver-
fahrenseröffnung entschiedenwurde. Das Be-
rufungsgericht soll das Verfahren an ein an-
deres, der Vorinstanz gleichrangiges Gericht,
verweisen; in Eilsachen kann es das Verfahren
an sich ziehen.

(10) Das Gericht kann von Amts wegen oder
auf Antrag andere, deren rechtliche Interes-
sen durch die Entscheidung berührt werden,
beiladen.

(11) Sind an dem streitigen Rechtsverhältnis
Dritte derart beteiligt, dass die Entscheidung
auch ihnen gegenüber nur einheitlich erge-
hen kann, so sind sie beizuladen (notwendige
Beiladung).

(12) Der Beiladungsbeschluss ist allen Ver-
fahrensbeteiligten zuzustellen. Dabei sollen
der Stand der Sache und der Grund der Bei-
ladung angegeben werden. In der Beiladung
ist darauf hinzuweisen, dass der Beigelade-
ne auf Antrag zum Verfahrensbeteiligten wird.
Die Beiladung ist unanfechtbar.

§ 11 Einstweilige Anordnung

| |
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(1-5) ...

(6) Wird der Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Anordnung abgelehnt, ist hiergegen die
sofortige Beschwerde mit einer Frist von 14
Tagen zum nächsthöheren Schiedsgericht zu-
lässig.

(7) ...

§ 12 Urteil

(1-7) ...

(8) Ist das Verfahren öffentlich, so wird das
Urteil veröffentlicht. Personennamen sind da-
bei zu pseudonymisieren. Gliederungsnamen
und die Namen der beteiligten Richter in ihrer
Funktion sind hiervon ausgenommen. Ist das
Verfahren nichtöffentlich, so wird nur der Te-
nor veröffentlicht.

(9) ...

§ 13 Berufung

(1-5) ...

(6) Ist gegen einen Beschluss eine sofor-
tige Beschwerde vorgesehen, so ist diese
beim nächsthöheren Schiedsgericht einzule-
gen und mit einer Begründung zu versehen.
Die Vorschriften zur Berufung entsprechen-
de Anwendung. Die sofortige Beschwerde hat
keine aufschiebende Wirkung.

(1-5) unverändert

(6) Gegen die Ablehnung des Antrages auf Er-
lass einer einstweiligen Anordnung findet die
sofortige Beschwerde statt.

(7) unverändert

§ 12 Urteil

(1-7) unverändert

(8) Alle Urteile und Beschlüsse werden ver-
öffentlicht. Personennamen sind dabei zu
pseudonymisieren. Gliederungsnamen und
die Namen der beteiligten Richter in ihrer
Funktion sind hiervon ausgenommen. Auf be-
gründeten Antrag oder von Amts wegen wer-
den Textpassagen geschwärzt, soweit dies
zum Schutz von Persönlichkeitsrechten aus-
nahmsweise erforderlich ist.

(9) unverändert

§ 13 Berufung

(1-5) unverändert

(6) aufgehoben

§ 13a Sofortige Beschwerde

(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen zwei
Wochen bei dem Gericht, dessen Entschei-
dung angefochten wird, einzulegen.

(2) Die Beschwerdeschrift muss die Bezeich-
nung der angefochtenen Entscheidung sowie
die Erklärung enthalten, dass Beschwerde ge-
gen diese Entscheidung eingelegt werde. Die
Beschwerde soll begründet werden.
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(3) Erachtet das Gericht, dessen Entscheidung
angefochten wird, die Beschwerde für be-
gründet, so hat es ihr abzuhelfen; andern-
falls ist die Beschwerde unverzüglich dem Be-
schwerdegericht vorzulegen.

(4) Beschwerdegericht ist das Berufungsge-
richt. Beschwerdegericht für Entscheidungen
einer Kammer des Bundesschiedsgerichtes ist
der Senat des Bundesschiedsgerichtes.

(5) Das Beschwerdegericht kann über die
Beschwerde ohne Verhandlung entscheiden.
Die Entscheidung des Beschwerdegerichtes
ist unanfechtbar.

§ 13b Wiederaufnahme

(1) Ein rechtskräftig beendetes Verfahren
kann auf Antrag eines beschwerten Verfah-
rens beteiligten wieder aufgenommen wer-
den:

1. wenn das Gericht nicht vorschriftgemäß
besetzt war und dies dem Antragsteller
erst im Nachhinein bekannt wurde;

2. wenn ein Verfahrensbeteiligter nicht
oder nicht ordnungsgemäß vertreten
war, sofern diese die Prozessführung
weder ausdrücklich oder stillschwei-
gend genehmigt hat;

3. wenn bei einem Zeugnis oder Gutach-
ten, auf welches das Urteil gegründet
ist, der Zeuge oder Sachverständige sich
einer Verletzung der Wahrheitspflicht
schuldig gemacht hat;

4. wenn eine Urkunde, auf die das Urteil
gegründet ist, fälschlich angefertigt oder
verfälscht war;

5. wenn ein Richter bei dem Urteil mit-
gewirkt hat, der sich in Beziehung auf
den Rechtsstreit einer vorsätzlichen Ver-
letzung seiner Amtspflichten gegen den
Verfahrensbeteiligten schuldig gemacht
hat;
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§§
14-17

...

6. wenn die Entscheidung auf einer rechts-
gültig aufgehobenen Entscheidung be-
ruht.

(2) Die Wiederaufnahme ist ausgeschlossen,
wenn der Antragsteller denGrund für dieWie-
deraufnahme selbst verursacht oder zu ver-
treten hat. Der Grund ist durch den Antrags-
steller glaubhaft zu machen.

(3) Der Antrag ist binnen eines Monats nach
Bekanntwerden des Grundes bei dem Gericht
zu stellen, bei dem das Verfahren zuletzt an-
hängig war.

§§
14-17

...
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